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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortsteil Leidingen der Gemeinde Waller-
fangen ist die Errichtung eines Solarparks 
geplant. 

Der geplante Solarpark ist ca. 20,8 ha groß. 
Das Plangebiet befindet sich nordöstlich 
des Siedlungskörpers von Leidingen und 
der L 354, auf einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche.

Die Erschließung des Solarparks ist über 
Feldwirtschaftswege gesichert, die - von der 
L 354 kommend - von Westen her an die 
Fläche heranführen.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Auch dem gerade erst erlassenen Klima-
schutzgesetz wird damit Rechnung getra-
gen.

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in der Gemeinde Wallerfangen geleis-
tet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage zu schaffen, hat die Gemein-
de Wallerfangen gemäß § 1 Abs. 3 und § 
2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Solarpark Leidingen“ be-
schlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbe- 
reiches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. Er umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 20,8 ha.

Nach der frühzeitigen Beteiligung wurde 
die Abgrenzung des Geltungsbereich um 
die tangierte Fläche des Vorranggebietes 
für Landwirtschaft reduziert (ursprüngliche 
Größe 23,0 ha).

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Dr. Stephan Maas Planungsbüro, Ot-
to-Hahn-Hügel 49, 66740 Saarlouis, beauf-
tragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Wallerfangen stellt den Geltungsbereich 
als Fläche für die Landwirtschaft dar. Nach-
richtlich ist eine Umgrenzung eines geplan-
ten Landschaftsschutzgebietes dargestellt. 
Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht somit dem Entwicklungsgebot nach 
§ 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungsplä-
ne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. Der geplante Solarpark ist so-
mit nicht realisierbar. Aus diesem Grund 
wird für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans der Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
teilgeändert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich nordöst-
lich des Siedlungskörpers von Leidingen, 
auf einer größtenteils landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden, Osten und Süden durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen,

• im Südwesten und Westen durch 
Waldflächen und im weiteren Verlauf 
die Landesstraße 354 (L 354).

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist im Norden, Osten und 
Süden von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen umgeben. Im Südwesten und Wes-
ten grenzt Waldfläche an das Plangebiet an. 
Das Plangebiet stellt sich aktuell als land-
wirtschaftlich genutzte Ackerfläche dar.

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Privateigentum. Die Flächen werden für die 
Dauer des Betriebes von dem Betreiber des 
Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich fällt kontinuierlich von 
Osten nach Westen hin um insgesamt ca. 
35 bis 40 ab.

Gemäß des angestrebten Planvorhabens ist 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-

pografie in irgendeiner Weise auf die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes auswir-
ken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Solarparks ist über 
einen Feldwirtschaftsweg gesichert, der - 
von der L 354 kommend - von Westen her 
an die Fläche heranführt.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Aufstellung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Leidingen

L 354

Grenzhof

Hubertushof
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leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafo auf der Fläche installiert.

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden.

Außerdem ist zu erwarten, dass die Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage in Zukunft mit 
einem Stromspeicher nachgerüstet wird. 

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Alternativen wurden im Rahmen der 
Standortsuche sowie der Erstellung des Be-
bauungsplanes untersucht.

Bei der Standortsuche konzentrierte sich 
die Gemeinde Wallerfangen auf Flächen, 
auf denen ein großflächiges, zusammen-
hängendes Plangebiet geschaffen werden 
kann.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Sicherheit kommt erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung gem. 
§ 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung zu. Die-
se Bedeutung verdrängt das Gewicht po-

tenzieller Nutzungsalternativen für die ge-
wählte Fläche. 

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, wie 
z.B. die Lage in NATURA-2000-Gebieten 
aus. Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt geprüft. 

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich nach Wür-
digung offensichtlicher Planungsvarianten 
bei der vorgesehenen Planung um eine aus-
gewogene Lösung.

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 

Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Blick von Süden über das Plangebiet

Blick von Norden über das Plangebiet
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Ortsteil Leidingen ist dem Nahbereich des Grundzentrums Wallerfangen zugeordnet

Vorranggebiete • unmittelbar nordöstlich grenzt ein Vorranggebiet für Landwirtschaft an das Plangebiet 
an, dieses wird nicht tangiert

• unmittelbar westlich grenzt ein Vorranggebiet für Freiraumschutz an das Plangebiet 
an, dieses wird nicht tangiert

zu beachtende Ziele und Grundsätze • keine Restriktionen für das Plangebiet

• das Planvorhaben steht nicht im Widerspruch zu Festlegungen des LEP-Teilabschnitt 
Umwelt

Landschaftsprogramm Das LAPRO stellt den Planungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche mit folgenden 
Funktionszuweisungen und Entwicklungszielen dar:

• Erosionsverdacht auf Ackerflächen 

• Strukturanreicherung in Agrarlandschaften 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• Von der Maßnahme sind keine Schutzgebiete nach §§ 23 bis 26 BNatSchG betroffen. 

• Die westlich des Geltungsbereichs und westlich der L 354 liegende Bachaue des Ih-
ner Bachs gehört zum Naturschutzgebiet (gleichzeitig FFH- und Vogelschutzgebiet) 
„Nied“ (N 6605-301). 

• Durch die zwischen dem Geltungsbereich und der Landstraße stehenden Baumhe-
cken ist der Solarpark stark abgeschirmt, so dass Beeinträchtigungen des Natur-
schutzgebietes/FFH- und Vogelschutzgebietes und der hierin geschützten Arten und 
Lebensräume bzw. der Erhaltungsziele durch das Vorhaben mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden können, insbesondere weil von einer Photovoltaikanlage 
keine relevanten bau- und betriebsbedingten Fernwirkungen ausgehen.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate

• Weitere Schutzgebiete bzw. -objekte n. BNatSchG bzw. SWG (Wasserschutz- oder 
festgesetzte bzw. vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete) sind nicht betrof-
fen.

Naturpark • Das Vorhaben befindet sich innerhalb des mit Verordnung vom 01.03.2007 (geändert 
durch die Verordnung vom 30.07.2010) ausgewiesenen „Naturpark Saar-Hunsrück“. 

• Schutzzweck ist laut § 2 der Verordnung die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der 
Mittelgebirgslandschaft mit ihren die Landschaft prägenden Merkmalen zur Erholung 
der Bevölkerung und für den naturverbundenen Tourismus. Durch das Aufstellen von 
Solarmodulen und die Umwandlung der Nutzung von Acker in Grünland steht das 
Vorhaben nicht im Widerspruch zum Schutzzweck. Ein naturverbundener Tourismus 
findet nicht statt. 

• Beeinträchtigungen des Naturparks können durch das kleinräumige Vorhaben aus-
geschlossen werden. 

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

• Dicht nordöstlich des Planungsgebietes sind für das Flurstück 173/1 zwei 
Fundmeldungen registriert. Es handelt sich um römerzeitliche Siedlungsreste 
(BDS=Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 15, 1968, 59 und 21, 1974, 23) bzw. eine 
wohl spätrömische bronzene Riemenzunge (Ortsakte, Februar 1988). Beide regist-
rierte Stellen liegen etwa 80 m auseinander und dürften zur selben Fundstelle gehö-
ren. Sie sind nur 50 m bzw. 60 m von der Planungsfläche entfernt. Hinzu kommen 
zwei Bruchstücke von Silexklingen (BDS 15, 1968, 59), die ins Neolithikum gehören 
dürften. Sie stammen aus „der näheren Umgebung“ der 1968 publizierten römi-
schen Fundstelle, möglicherweise also sogar direkt aus dem Planungsgebiet. In den
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Kriterium Beschreibung

selben Kontext könnte eine Silex-Pfeilspitze gehören, die bei r. 2545700, h. 5463750 
aufgelesen wurde (knapp 300 m östlich der Planungsfläche; BDS 21, 1974, 22).

• Es besteht der Verdacht, dass sich der römerzeitliche und / oder der steinzeitliche 
Fundplatz nach Westen in das Planungsgebiet hinein erstrecken könnten. Dieser 
Verdacht betrifft primär den nördlichen Teil der Planungsfläche.

• Deshalb sind sämtliche Erdarbeiten (unter diesen Begriff fallen auch Rammungen 
und Schürfen zur Kampfmittelbeseitigung) in der Planungsfläche genehmigungs-
pflichtig gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 SDSchG. Für alle Bauwerke, 
für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung ein-
schließende oder ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich ist, ist das 
Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), 
wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen nur dann hergestellt werden 
kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten eine geophysikalische Untersuchung sowie 
präventiv Ausgrabungen unter Leitung eines Archäologen / einer Archäologin durch-
geführt werden. Diese umfassen zunächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis 
und, sofern nach Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgende, großflächige 
Ausgrabungen, deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische 
Sicherung und Dokumentation der Funde und Befunde der Veranlasser gem. § 16 
Abs. 5 SDSchG im Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat.

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

• Das Vorhabengebiet liegt nicht innerhalb eines nach § 6 Abs. 1 des Saarländischen 
Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.

Informelle Fachplanungen • Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG kommen innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht vor, allerdings befinden sich einzelne geschützte Biotope in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Geltungsbereich). Es handelt sich dabei um folgende Flächen:

• GB-6605-0097-2019; 0,3511 ha; Wärmeliebendes Gebüsch (yBB10)

• GB-6605-0098-2019; 0,3969 ha; Wärmeliebendes Gebüsch (yBB10)

• Da die Gebüsche erhalten bleiben, können Beeinträchtigungen der geschützten Bio-
tope ausgeschlossen werden.

• Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine FFH-Lebensraumtypen

• Die angrenzenden Flächen BT-6605-0968-2019 (Magere Flachland-Mähwiese, Er-
haltungszustand „B= gut“) und BT-6605-0761-2019 (Magere Flachland-Mähwiese, 
Erhaltungszustand „B = gut“) liegen außerhalb des Geltungsbereichs und werden 
durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt.

• Da es sich um eine aktuelle Biotopkartierung aus dem Jahr 2020 handelt, ist nicht 
davon auszugehen, dass die an die kleine, kartierte Fläche angrenzende, im Gel-
tungsbereich liegende Grünlandfläche ebenfalls als FFH-Lebensraumtyp einzustufen 
ist. Auch die Begehungen im Sommer 2023 ergaben keine diesbezüglichen Hinweise 
auf eine entsprechende Wertigkeit.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

• Der allgemeine Artenschutz gemäß § 39 BNatSchG gilt für alle wild lebenden Tiere 
und Pflanzen. So ist es unter anderem verboten, wild lebende Pflanzen- und Tierarten 
ohne vernünftigen Grund ihrem Standort zu entnehmen, sie zu schädigen, zu fangen, 
zu töten oder ihre Lebensstätten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören. 

• Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände, Röhrichte und ständig 
wasserführende Gräben betroffen sind, kommen die Verbotstatbestände gemäß § 39 
Absatz 5 BNatSchG nicht zum Tragen.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wallerfangen stellt den Geltungsbereich als Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Nachrichtlich ist eine Umgrenzung eines geplanten Land-
schaftsschutzgebietes dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht somit 
dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln sind. Der geplante Solarpark ist somit nicht realisierbar. 
Aus diesem Grund wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplans der Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; parallele Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereiches (Schwarze Balkenlinie);

Bestand

Teiländerung
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Gemäß Abs.  2 ist deren Zweck-
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die 
Nutzung des Gebietes mit einer Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage planungsrecht- 
lich vorzubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Baufensters An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie zulässig.

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. Ein wichtiges Ele-
ment jeglicher Nutzung ist die Entwäs-
serung. Vorrichtungen zur Entwässerung 
müssen zwingend zulässig sein, um einen 
schadlosen Abfluss bzw. die Versickerung 
von Wasser zu ermöglichen.

Die Errichtung von Zäunen und Über-
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV1 & 2)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,7

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 10.000 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHE, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE (15M) / SCHUTZSTREIFEN 20-KV-FREI-
LEITUNG 
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; HIER: 20-KV-FREILEITUNG 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

V / M

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (V = VERMEIDUNGS- UND VERMINDERUNGS-
MASSNAHME; M = AUSGLEICHSMASSNAHME) 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

WALDABSTAND GEM. § 14 LWALDG
(NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME)

ABGRENZUNG DES BEREICHS DER BEDINGTEN ZULÄSSIGKEIT

FAHRBAHNRAND DER LANDESSTRASSE 354 (L 354)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

 SONSTIGES SONDERGEBIET 
„PHOTOVOLTAIK“ (SOPV1 & 2)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freifl ächen-Photovol-
taik-Anlage.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-
forderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, Zu-
fahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, Zäune, 
Wechselrichter, Speicher, Transformatoren, Über-
wachungskameras.

3. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

BEDINGTE ZULÄSSIGKEIT IM BEREICH DES
IM RAUMORDNUNGS- UND ZIELABWEICH-
UNGSVERFAHRENS  BEFINDLICHEN VERSOR-
GUNGSINFRASTRUKTUR-VORHABENS 
„WASSERSTOFFLEITUNG LEIDINGEN - 
DILLINGEN“ DER CREOS DEUTSCHLAND 
WASSERSTOFF GMBH GEM. § 9 ABS. 2 
BAUGB

Siehe Plan. 
Im Bereich des Sonstigen Sondergebietes 
„Photovoltaik“ 2 (SO PV2) sind die festgesetzten 
Nutzungen erst nach Erlass des Planfeststellungs-
beschlusses zum Versorgungsinfrastrukturvorhaben 
„Wasserstoffl eitung Leidingen – Dillingen“ der Creos 
Deutschland Wasserstoff GmbH außerhalb der dann 
genehmigten Trasse und / oder unter Beachtung der 
einzuhaltenden Hinweise und Aufl agen der Creos 
Deutschland Wasserstoff GmbH zum Schutz der 
Wasserstoffl eitung zulässig. 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 3  m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine Höhe 
von 3,5 m nicht überschreiten. Anlagen für den Blitz-
schutz und Kameramasten zur Überwachung des Ge-
ländes dürfen eine Höhe von max. 6,5 m aufweisen. 
Unterer Bezugspunkt ist die natürliche Geländeober-
kante.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird für die Modulfl äche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,7 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet.

Die maximal versiegelbare Grundfl äche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Rammpfosten der Unter-
gestelle, Wechselrichter, Transformatoren, Übergabe-
station, Zaunpfosten u.ä.) darf insgesamt maximal 
10.000 qm betragen.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubare Grundstücksfl äche wird im Plan mit-
tels Baugrenzen festgesetzt. Die PV-Modultische sind 
innerhalb der im Plan defi nierten Baugrenze zu errich-
ten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen, 
Wechselrichter und Kameramasten dürfen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche er-
richtet werden. 

5. FLÄCHE, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTSZONE 
(15M) / SCHUTZSTREIFEN 
20-KV-FREILEITUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Zone wird gem.  
§ 24 StrG nachrichtlich übernommen und als Fläche, 
die von der Bebauung freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar ist, festgesetzt. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. 
I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. 
März 2022 (Amtsbl. I S. 648).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 
(Amtsbl. I S. 204).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Oktober 1977 (Amtsbl. I S. 1009), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 161 des Gesetzes vom 8. De-
zember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

• Saarländisches Straßengesetz (StrG), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977 
(Amtsbl. I S. 969), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Altlasten

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes 
für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

Bodenschutz

• Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Oberboden, der bei der Errichtung und Ände-
rung baulicher Anlagen sowie Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist gem. § 202 BauGB in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Bei den Bodenarbeiten 
sind die Anforderungen der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, 
der DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ sowie der DIN 19731 „Verwer-
tung von Bodenmaterial“ einzuhalten. Insbesondere wird eine bodenkundliche Baubegleitung empfohlen.

Denkmalschutz

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen (siehe ergänzend hierzu nachricht-
liche Übernahme).

Hochwasserschutz / Starkregen

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Energis-Netzgesellschaft mbH

• Um den Mast muss ein Arbeitsbereich mit einem Radius von 4 m freigehalten werden.

• Bei der Planung der PV-Module ist der nach DIN VDE 0210 vorgeschriebene Sicherheits-abstand zwischen 
dem nächstgelegenen Bauwerksteil und den spannungsführenden Teilen einer Hochspannungsfreileitung 
jederzeit zu beachten. Dies gilt im gleichen Sinne auch für geplante Veränderungen des Geländeniveaus, d. 
h. Aufschüttungen und Abgrabungen, im Bereich des Leitungsschutzstreifens. Die dementsprechenden Pla-
nungen sind der Energis-Netzgesellschaft mbH ausnahmslos im Vorfeld zu einer Stellungnahme vorzulegen.

• Um elektrische Aufladungen zu vermeiden, sind alle an der Photovoltaikanlage befindlichen metallenen 
Objekte in einen umfassenden Potentialausgleich entsprechend DIN VDE 0100 Teil 410/540 und DIN VDE 
0185 (vgl. auch ENV 61024-1) einzubeziehen. Es wird davon ausgegangen, dass die komplette Trägerkons-
truktion einschl. Rahmen etc. in einen umfassenden Potentialausgleich einbezogen und ausreichend ge-
erdet wird. Anfallende Kosten für notwendig werdende Schutzmaßnahmen gehen zu Lasten des Bauherrn.

• Sofern der geplante Solarpark durch eine Zaunanlage eingefriedet werden soll, ist die Zugänglichkeit des v. 
g. Maststandortes durch ein befahrbares Tor, ggf. mit einer Doppelschließung, sicherzustellen.

• Im Rahmen der Errichtung der geplanten PV-Anlagen ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Baumaschi-
nen, wie z. B. Betonpumpen, Mobilkräne o. ä., aufgrund der Bauart und des gewählten Standortes den 
Sicherheitsbereich von 3,0 m um die aktiven Teile der Freileitung zu keinem Zeitpunkt - auch nicht unbe-
absichtigt - unterschreiten können.

• Die Leitungsbetreiberin haftet nur für Schäden, die unmittelbar durch ihre Anlage verursacht werden. Mit-
telbare Schäden, wie z. B. Eisabwurf, Vogelschlag o. ä., gehen zu Lasten des Betreibers der PV-Anlage.

• Eventuelle Mindererträge bei der Menge des erzeugten Stromes, die auf eine Beschattung der PVAnlage 
durch die vorhandene Freileitung und/oder auf den Kot der auf den Leiterseilen sitzenden Vögel zurückzu-
führen wäre, sind ausdrücklich nicht durch den Leitungsbetreiber zu vertreten.

• Entsprechende Einweisungspläne der Versorgungsleitungen können über die Planauskunft, Organisations-
einheit Netzdokumentation, zur Verfügung gestellt werden. Unter folgender Adresse sind die Einweisungs-
pläne anzufordern: leitungsauskunft@energis-netzgesellschaft.de.

• Neuanschlüsse und Leistungsbezugsänderungen von Netzanschlüssen sind vom Bauherrn/Netzanschluss-
nehmer der Organisationseinheit Anschlusswesen unter anfrage@energis-netzgesellschaft.de, frühzeitig an-
zuzeigen.

• Zur Festlegung eines geeigneten Netzanschlusspunktes für die Einspeiseleistung der geplanten 
Photovoltaikanlage ist die Energis-Netzgesellschaft mbH in die Planungen des Anlagenerrichters mit einzu-
binden.

Kampfmittel

• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfun-
den. Dies ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder 
eine Klärung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Gemeinde Wallerfan-
gen möglich.

HINWEISE

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat der Gemeinde Wallerfangen hat 

am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Lei-
dingen” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Wallerfangen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Wallerfangen hat 
in seiner Sitzung am __.__.____ die Anpassung 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Solarpark Leidingen“ beschlossen (1 Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB ).

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Wallerfangen hat 
in seiner Sitzung am __.__.____ die Anpassung 
des Geltungsbereiches beschlossen, den Entwurf 
gebilligt und die Veröffentlichung des Bebauungs-
planes „Solarpark Leidingen” im Internet beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) und 
der Begründung sowie dem Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der Veröffentlichung im Internet / Ausle-
gung gingen seitens der Öffentlichkeit, Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Nachbargemeinden Anregungen und Stel-
lungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den Ge-
meinderat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan „Solarpark Leidingen” als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan 
besteht aus der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil 
(Teil B) und der Begründung sowie dem 
Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan „Solarpark Leidingen” wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Wallerfangen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 12 
Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Solarpark Leidingen“, bestehend aus der 
Planzeich nung (Teil A), dem Textteil (Teil B), der Be-
gründung und dem Umweltbericht sowie der zu-
sammenfassenden Erklärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Wallerfangen, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Gemeinde Wallerfangen
Fabrikplatz
66798 Wallerfangen

Stand der Planung: 16.11.2023
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 22.08.2022

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der 
digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass 
die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Naturpark

• Das Plangebiet liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten „Naturpark 
Saar-Hunsrück“. 

Schutzabstand Wald

• Für bauliche Nebenanlagen (Gebäude) gilt § 14 Abs. 3 LWaldG.

Denkmalschutz

• Dicht nordöstlich des Planungsgebietes sind für das Flurstück 173/1 zwei Fundmeldungen registriert. Es 
handelt sich um römerzeitliche Siedlungsreste (BDS=Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 15, 1968, 59 und 21, 
1974, 23) bzw. eine wohl spätrömische bronzene Riemenzunge (Ortsakte, Februar 1988). Beide registrierte 
Stellen liegen etwa 80 m auseinander und dürften zur selben Fundstelle gehören. Sie sind nur 50 m bzw. 60 
m von der Planungsfläche entfernt. Hinzu kommen zwei Bruchstücke von Silexklingen (BDS 15, 1968, 59), 
die ins Neolithikum gehören dürften. Sie stammen aus „der näheren Umgebung“ der 1968 publizierten römi-
schen Fundstelle, möglicherweise also sogar direkt aus dem Planungsgebiet. In denselben Kontext könnte 
eine Silex-Pfeilspitze gehören, die bei r. 2545700, h. 5463750 aufgelesen wurde (knapp 300 m östlich der 
Planungsfläche; BDS 21, 1974, 22).

• Es besteht der Verdacht, dass sich der römerzeitliche und / oder der steinzeitliche Fundplatz nach Westen 
in das Planungsgebiet hinein erstrecken könnten. Dieser Verdacht betrifft primär den nördlichen Teil der 
Planungsfläche.

• Deshalb sind sämtliche Erdarbeiten (unter diesen Begriff fallen auch Rammungen und Schürfen zur 
Kampfmittelbeseitigung) in der Planungsfläche genehmigungspflichtig gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 10 SDSchG. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung 
einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem 
Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen 
nur dann hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten eine geophysikalische Untersuchung so-
wie präventiv Ausgrabungen unter Leitung eines Archäologen / einer Archäologin durchgeführt werden. Diese 
umfassen zunächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern nach Rechtsgutabwägung erforderlich, 
auch nachfolgende, großflächige Ausgrabungen, deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservato-
rische Sicherung und Dokumentation der Funde und Befunde der Veranlasser gem. § 16 Abs. 5 SDSchG im 
Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig. Die Abstandsvor-
gaben gem. Landesstraßengesetz zur Fahrbahn der L 354 sind zu beachten. Die Zaunanlage um die Photovol-
taik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern sollte aus 
Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante muss mindestens 15 cm über 
der Geländeoberfl äche liegen.
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, sollte die 
Zaunanlage in gedeckten grünen, grauen oder silbernen Farbtönen gehalten werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

Nutzungsart
SOPV1

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)

Die deckungsgleich mit dem 5 m breiten Schutzstrei-
fen, beidseits, entlang der Trassenachse der 20-kV-
Freileitung liegende Fläche ist mit Leitungsrechten 
zugunsten der Energis-Netzgesellschaft mbH zu belas-
ten. Die im Bebauungsplan dargestellte Versorgungs-
leitung kann Abweichungen gegenüber dem tatsäch-
lichen Bestand aufweisen. Die tatsächliche Lage und 
somit auch das Leitungsrecht ergeben sich allein aus 
der Örtlichkeit.

6. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: 

FELDWIRTSCHAFTSWEG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

7.  OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNG; 
HIER: 20-KV-FREILEITUNG 

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.

8. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

V 1: Schutz eventueller Bodenbrüter
Das Aufstellen der Module hat außerhalb der Brutzeit 
der Feldlerche ab September zu erfolgen.

V 2: Gehölzschutz
Die an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölze 
sind während der Bauarbeiten vor Schäden zu schüt-
zen. Ggfs. sind geeignete Baumschutzmaßnahmen 
(Bauzaun, Rückschnitt, ggfs. Stammschutz) auszufüh-
ren. Die DIN 18 920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpfl ege 
(insb. Pkt. 3.5) der FLL sind zu beachten.

V 3: Boden- und Grundwasserschutz
Gem. §§ 1a Abs. 2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf 
einen sparsamen, schonenden und fachgerechten Um-
gang mit Boden zu achten. Oberboden, der bei der Er-
richtung und Änderung baulicher Anlagen sowie Ver-
änderungen der Erdoberfl äche ausgehoben wird, ist 
gem. § 202 BauGB in einem nutzbaren Zustand zu er-
halten. Bei den Bodenarbeiten sind die Anforderungen 
der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben“, der DIN 18915 „Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ so-
wie der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ 
einzuhalten.

Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das 
Grundwasser sind die einschlägigen Schutzmaßnah-
men gemäß dem Stand der Technik umzusetzen. Be-
tankungen und die Lagerung von Kraftstoffen, Hyd-
raulik- und Mineralölen sind nur auf befestigten und 
gegenüber dem Untergrund abgedichteten Flächen in 
dafür zugelassenen Behältnissen erlaubt.

V 4: Minimierung der Versiegelungsgrades
Die geplanten Erschließungswege sind mit versicke-
rungsfähigen Belägen (nach Möglichkeit als Erdwege 
oder Schotterrasenfl äche) anzulegen. 

V 5: Ökologische Baubetreuung
Zu Beginn und während der Ausführung der Baumaß-
nahme ist eine ökologische Baubetreuung durchzu-
führen. 

M 1: Naturnahe Grünlandeinsaat und extensive Be-
wirtschaftung des Sondergebietes
Die Solarparkfl äche ist zukünftig als Grünland zu be-
wirtschaften bzw. durch 1-2-schürige Mahd freizuhal-
ten. Hierzu wird die bestehende Ackerfl äche zwischen 
den Modulreihen mit zertifi ziertem Regiosaatgut (Pro-
duktions-raum 6: südwestdeutsches Berg- und Hügel-
land mit Oberrheingraben gem. VWW-Zertifi zierung) 
eingesät. 

Unterhalb der Modultische hat eine Vegetationsent-
wicklung durch Selbstbegrünung zu erfolgen.

Sofern es zu Bodenverdichtungen durch den Bau-
stellenverkehr gekommen ist, ist die Fläche vor der 
Ansaat zu lockern und anschließend einzueggen. Das 
Saatgut ist oberfl ächig aufzubringen und anzuwalzen. 
Empfohlen wird eine Ansaatdichte von 3-5 g/m². Die 
Fläche ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Bei je-
der Mahd ist ein Mindestabstand von 15 cm zwischen 
Boden und Mähwerk einzuhalten. Die Mahd hat frü-
hestens ab dem 15. Juni zu erfolgen, damit die Wie-
senfl äche für möglichst viele Tiere und Pfl anzen als Le-
bensraum nutzbar ist. Das Mahdgut ist von der Fläche 
zu entfernen. Alternativ zur Mahd ist auch eine exten-
sive Beweidung durch Schafe möglich, die allerdings 
erst im 2. Jahr nach der Einsaat beginnen darf.

Der Einsatz von Dünge- und Pfl anzenschutzmitteln ist 
unzulässig.

9. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zu-
lässig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. 
Nach Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jah-
ren einschließlich aller Nebeneinrichtungen und Fun-
damente zurückzubauen. Ein Repowering der An-
lage gilt nicht als Betriebsende und bleibt von der 
Rückbauverpfl ichtung unberührt. Als Folgenutzung 
wird eine Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

10. GRENZE DER RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHE
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Nutzungsart
SOPV2

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)

Nutzungsart
SOPV1

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)

Nutzungsart
SOPV1

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,7

GR
max. 10.000 qm 

(gesamt)
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Bedingte Zulässigkeit im Be-
reich des im Raumordnungs- 
und Zielabweichungsverfahrens 
befindlichen Versorgungsinfra-
strukturvorhabens „Wasserstoff-
leitung Leidingen - Dillingen“ 
der Creos Deutschland Wasser-
stoff GmbH gem. § 9 Abs. 2 
BauGB

Gem § 9 Abs. 2 BauGB

Das Plangebiet überschneidet sich im süd-
lichen Randbereich mit dem im Raumord-
nungs- und Zielabweichungsverfahren be-
findlichen Versorgungsinfrastrukturvor-
haben „Wasserstoffleitung Leidingen - 
Dillingen“ der Creos Deutschland Wasser-
stoff GmbH. 

Im Bereich des Sonstigen Sondergebietes 
„Photovoltaik“ 2 (SO PV2) sind die fest-
gesetzten Nutzungen erst nach Erlass des 
Planfeststellungsbeschlusses zum Versor-
gungsinfrastrukturvorhaben „Wasserstoff-
leitung Leidingen – Dillingen“ der Creos 
Deutschland Wasserstoff GmbH außerhalb 
der dann genehmigten Trasse und / oder 
unter Beachtung der einzuhaltenden Hin-
weise und Auflagen der Creos Deutschland 
Wasserstoff GmbH zum Schutz der Wasser-
stoffleitung zulässig.

Durch die Festsetzung einer auflösend be-
dingten Zulässigkeit wird sichergestellt, 
dass das übergeordnete Versorgungsinfra-
strukturvorhaben „Wasserstoffleitung Lei-
dingen - Dillingen“, wie vorgesehen, umge-
setzt werden kann, gleichzeitig aber auch 
die Schaffung von Baurecht im Sinne der 
Energiewende weiter vorangetrieben wer-
den kann.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-

lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photo voltaik nutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist eine Grundflächenzahl von 0,7 für die 
projizierte überbaubare Fläche erforderlich, 
um die Belegungsdichte der Modultische zu 
regeln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versie gelungs grad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion für 
die Photovoltaikmodultische im Boden so-
wie durch die Flächen von Wechselrichtern, 
Großspeicher und Trafogebäuden hervor-
gerufen. Daher wird zusätzlich festgesetzt, 
dass die Boden versiegelung (Fundamen-
te / Rammpfosten der Untergestelle, Wech-
selrichter, Transformatoren, Übergabesta-
tion und Zaunpfosten) maximal 10.000 qm 
erreichen darf. Diese Flächenangabe wird 
auch Grundlage der Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanz ierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maxima-
le Ausnutzung der Flächen im Plangebiet 
möglich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb und außerhalb der überbaubaren 

Grund stücks flächen angelegt werden, um 
einen geregelten Betriebsablauf inklusive 
Wartung und Pflege der Photovoltaik-Anla-
ge zu gewährleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem 
Niederschlagswasser können entsprechen-
de Einrichtungen zur Entwässerung samt 
erforderlichem Zubehör gebaut werden.

Flächen, die von der Bebau-
ung freizuhalten bzw. nur 
eingeschränkt bebaubar sind; 
hier: Bauverbotszone (15m) / 
Schutzstreifen 20-kV-Freilei-
tung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Der Geltungsbereich liegt in kurzer Entfer-
nung zur Landesstraße 354. Aus diesem 
Grund gelten die gesetzlichen Vorgaben des 
StrG für das Planvorhaben. Mit der getrof-
fenen Festsetzung wird gewährleistet, dass 
keine negativen Auswirkungen auf die Ver-
kehrssicherheit Landesstraße 354 durch das 
Planvorhaben zu erwarten sind. Die ent-
sprechenden Hinweise werden in den Be-
bauungsplan eingestellt.

Analog mit den Schutzstreifen entlang der 
Versorgungsleitung wird ein Bereich defi-
niert, der mit Leitungsrechten zugunsten 
des Versorgungsträges zu belasten ist. 

Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Leitungsrechten dient zum einen dazu, 
dem Versorgungsträger die Zugänglichkeit 
der Grundstücke zu Wartungs-/Instandhal-
tungszwecken zu gewährleisten und zum 
anderen zum Schutz der Versorgungslei-
tung. Vor der Bebauung dieser Fläche müs-
sen die erforderlichen Einweisungen und 
Bauanträge rechtzeitig mit dem Versor-
gungsträger abgestimmt werden. 

Verkehrsfläche besonderer  
Zweckbestimmung; hier: 
Feldwirtschaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der Verlauf des bestehenden Feldwirt-
schaftsweges wird nachrichtlich in den Be-
bauungsplan aufgenommen. Durch die 
Festsetzung der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Feldwirtschaftsweg 
wird die Erschließung des Plangebietes si-
chergestellt. 
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Die Festsetzung dient zudem der Sicherstel-
lung der öffentlichen Zugänglichkeit der an-
grenzenden land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen.

Oberirdische Versorgungslei-
tung; hier: 20-kV-Freileitung 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch das Plangebiet verläuft eine 20-kV-
Freileitung. Da durch die Leitung selbst und 
den zugehörigen Schutzstreifen Flächen des 
Sondergebietes in Anspruch genommen 
werden, wird der Verlauf der Leitung im Be-
reich dieser Nutzung in den Bebauungsplan 
übernommen. Vor der Bebauung dieser Flä-
che müssen die erforderlichen Einweisun-
gen rechtzeitig mit dem Versorgungsträger 
abgestimmt werden.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. Darüber hinaus sollen die 
Festsetzungen dazu beitragen, die Beein-
trächtigungen der durch das Planvorhaben 
induzierten Eingriffe zu mindern und so 
weit wie möglich auszugleichen.

Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft sind die Flächen im Sonderge-
biet durch naturnahe Grünlandeinsaat und 
extensive Bewirtschaftung als Grünland zu 
entwickeln und durch Mahd (1 bis 2-mali-
ge Mahd pro Jahr) zu pflegen. Der Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
unzulässig. 

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
und den Erläuterungen des Umweltberich-
tes zu entnehmen.

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 

Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Als Folge nutzung wird eine 
Landwirtschaftsfläche festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist.

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um ein ca. 150 m entferntes Gebäu-
de westlich des geplanten Solarparks, wel-
ches jedoch durch ein dazwischen liegen-
den Gehölzriegel von dem Plangebiet ge-
trennt ist. Alle anderen Wohnnutzungen lie-
gen in deutlich größeren Entfernungen. 

Nachteilige Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen sind rein nach diesen Kri-
terien somit vermutlich nicht zu erwarten.

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächen-
anlagen ein Unfall- oder Katastrophenri-
siko aus, da solche Anlagen keine gefähr-
denden Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des 
Brandschutzes sind entsprechende Schutz-
konzepte zu entwickeln. Davon unabhän-
gig sind aufgrund der großen Entfernung zu 

den nächsten Siedlungen bei Bränden kei-
ne Auswirkungen auf den Menschen zu er-
warten.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes  
kommt somit der Forderung, dass die Be-
völkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Photo voltaik-
Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Freiflä-
chen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 
entweder infolge einer Verringerung von 
Flächen mit landschaftsbezogener Erho-
lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich genutztes Offenland 
ohne besondere Erlebnisqualität hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebie-
te mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung so-
wie der ausreichend großen Entfernung zu 
sensiblen Nutzungen wird die Beeinträch-
tigungsintensität der Auswirkungen stark 
vermindert. Es besteht am geplanten Anla-
gen-Standort insgesamt ein geringes Kon-
fliktpotenzial gegenüber Landschaftsbild-
beeinträchtigungen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Der Planungsraum wird aktuell nahezu 
vollständig ackerbaulich genutzt (Feldfut-
terbau). Der Biotopwert des Geltungsbe-
reichs ist daher gering. Durch die zukünftig 
geplante Grünlandbewirtschaftung (oder 
Beweidung) der bisher intensiv ackerbau-
lich genutzten Fläche ist der Eingriff i.S.d. 
Eingriffsregelung vollständig ausgleichbar.

Der vorliegende Umweltbericht beschreibt 
die Ergebnisse der gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
vorgeschriebenen Umweltprüfung und legt 
die notwendigen Maßnahmen zur Ver-
meidung, zum Ausgleich und Ersatz nach 
§ 1a BauGB i.S.d. Eingriffsregelung fest. 
Gleichzeitig erfolgte eine Prüfung der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. 
§ 44, Abs. 1 BNatSchG.

Die Planung steht in Einklang mit den 
raumordnerisch und landesplanerisch vor-
gegebenen Entwicklungszielen.

Schutzgebiete n. § 23 bis § 26 BNatSchG 
oder nach WHG/SWG sind nicht betroffen.

Durch das Vorhaben kommt es weder zu 
einer Flächeninanspruchnahme oder einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
noch zu einer Gefährdung oder Verhinde-
rung der Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes eines NATURA 2000 – 
Gebietes. Auch Fernwirkungen auf ein Ge-

biet können mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden.

Ein Vorkommen von seltenen und gefährde-
ten Tierarten im Eingriffsraum kann mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Verbotstatbestände bezüglich § 44 
BNatSchG treten nicht auf.“
(Quelle: Umweltbericht um Solarpark Leidingen - Be-
bauungsplan und Teiländerung des Flächennutzungs-
plans in der Gemeinde Wallerfangen, Ortsteil Leidin-
gen; Büro Dr. Maas Gbr, Otto-Hügel 49, 66740 
Saarlouis; Stand: 09.11.2023)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-
ßungsmaßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. Zudem handelt es sich um eine le-
diglich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der photovoltaischen 
Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung. Durch die langjährige Ruhe der 
Böden ohne Bodenbearbeitung, Eintrag von 
Bioziden, Pflanzenschutzmitteln oder Kunst-
dünger können diese regenerieren und ste-
hen für eine landwirtschaftliche Nutzung 
danach in vollem Umfang wieder zur Verfü-

gung. Nachhaltige Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen gibt es somit nicht.

Bei einer Umwandlung von Acker zu Grün-
land kann zusätzlich Bodenerosion durch 
eine dauerhafte Begrünung der Fläche weit-
gehend reduziert bzw. vermieden werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
um landwirtschaftliche Nutzflächen. Bei 
Realisierung des Vorhabens gehen daher 
für die Dauer der Nutzung der Flächen als 
Photovoltaik-Anlage landwirtschaftliche 
Nutzflächen vorübergehend verloren.
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Die von der Planung betroffenen Eigentü-
mer stellen ihre Flächen einvernehmlich 
und im eigenen Interesse für die Errichtung 
eines Solarparks zur Verfügung. Die land-
wirtschaftlichen Vorrangflächen gem. Lan-
desentwicklungsplan bleiben unangetas-
tet.  Solarparks leisten einen Beitrag zur Er-
reichung der Energiewende im Sinne einer 
dezentralen Produktion erneuerbarer Ener-
gien und dient somit dem Allgemeinwohl. 
Die Landwirte sind durch den temporären 
Wegfall von Teilen ihrer Produktionsflächen 
nicht in ihrer Existenz gefährdet. Auf den 
Flächen werden zukünftig keine Pestizide 
oder sonstige für Flora und Fauna schädli-
chen Substanzen eingetragen. Darüber hi-
naus wurde eine Rückbauverpflichtung 
und Folgenutzung „Landwirtschaft“ per 
Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Somit ist gewährleistet, dass die 
überplanten Flächen nach Beendigung der 
photovoltaischen Nutzung wieder für die 
Landwirtschaft zur Verfügung stehen kön-
nen.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar. 

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Der potenzielle Konflikt mit der geplanten 
Wasserstoffleitung konnte über eine be-
dingte Zulässigkeit gelöst werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Solarparks ist über 
Feldwirtschaftswege gesichert, die - von der 
L 354 kommend - von Westen her an die 
Fläche heranführen.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der L 354 dürfen durch die Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um 
ein Projekt zur regenerativen Energiege-
winnung. Der Ausbau der Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie entspricht dem bun-
despolitischen Ziel zur Gestaltung des Kli-
mawandels durch Verringerung des CO2-
Ausstoßes in Prozessen der Energieerzeu-
gung sowie dem Klimaschutzgesetz des 
Saarlandes.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Seitens des Denkmalamtes werden inner-
halb des Plangebietes Bodendenkmale ver-
mutet, weshalb sämtliche Erdarbeiten in der 
Planungsfläche genehmigungspflichtig ge-
mäß § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 10 
Abs. 1 bis 5 SDschG sind. 

Die Belange des Denkmalschutzes werden 
somit berücksichtigt.

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes
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• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange des Umwelt-
schutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den.

Aus Sicht der Gemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes wurden die zu beachtenden Belan-
ge in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde Wallerfan-
gen zu dem Ergebnis, das Planvorhaben 
umzusetzen.


